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® Beschlussvorschlag Ü Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Landkreis Amberg—Sulzbach begründet zusammen mit der Stadt Amberg ein gemeinsames Kli—

maschutzbündnis.

Der beiliegenden Geschäftsordnung für ein interkommunales Bündnis für Klimaschutz- und Klimaan-

passungsmaßnahmen („Klimaschutzbündnis“), die Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird zuge-
stimmt.

Die dafür nötigen Haushaltsmittel von voraussichtlich rund 1.500 € jährlich (Anteil des Landkreises)

sind ab dem Haushaltsjahr 2020 in den jeweiligen Haushalten einzuplanen.
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Vorlagebericht

Der Landkreis Amberg—Sulzbach beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Maßnahmen zum Klima—

schutz, zusammen mit den verschiedensten Gruppen aus dem gesellschaftlichen Leben. Er unter-

stützt zu diesem Zweck das Zentrum für Erneuerbare Energien (ZEN) in Ensdorf. Dort hat auch der

Klimaschutzkoordinator des Landkreises seinen Sitz. Dessen Aufgabe ist es, das Klimaschutzkonzept

des Landkreises umzusetzen und weitere adäquate Maßnahmen für den Klimaschutz zu entwickeln.

Der Klimaschutzkoordinator hat zudem explizit die Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger über Klimawan-

del und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren zu informieren („Öffentlichkeitsarbeit

zur Sensibilisierung aller Verbrauchergruppen“) und zu motivieren, Ideen und Maßnahmen zu entwi-

ckeln.

Besonders für die Einhaltung des Paris-Klimaabkommens mit dem 1,5 Grad Ziel, ist die lokale Ebene

als Ort der Umsetzung besonders wichtig. Das ZEN e.V. und die Klimaschutzkoordination konzipieren

und organisieren jährlich rund 50 lnformations— und Motivationsveranstaltungen mit der Gesellschaft

und geben Beratungsleistungen. Dabei macht der Klimawandel keinen Halt vor Grenzen.

Um auf dem Gebiet des Klimaschutzes die Zusammenarbeit mit der Stadt Amberg zu forcieren, hat

das Sachgebiet L1 (Regionalmanagement, Klimaschutz, Sport und Presse) im Herbst vergangenen

Jahres mit der Vemaltung der Stadt Amberg eine Geschäftsordnung für ein interkommunales Bünd-

nis für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Basis bereits bestehender interkommuna—

ler Bündnisse ausgearbeitet. Diese liegt als Anlage bei.

Ziel des Klimaschutzbündnisses soll sein, bestehende lnitiativen der Zivilgesellschaft aus der Stadt

Amberg und dem Landkreis Amberg—Sulzbach zu verknüpfen, zu unterstützen und weitere lnitiativen

zu fördern. Dadurch sollen Maßnahmen für den Klimaschutz entwickelt werden, die eine hohe Akzep-

tanz in der Bevölkerung haben. Und durch den interdisziplinären Austausch klimaschutzrelevanter

Akteure soll die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf Klimaschutzmaßnahmen gelenkt und klima-

schutz- oder klimaanpassungsfördernde Maßnahmen selbstständig angestoßen werden.

Um handlungsfähig zu sein, brauchen die Akteure des Bündnisses auch eine finanzielle Grundaus-

stattung. Es wird ein Budget von 3.000 Euro jährlich vorgeschlagen, das zu gleichen Teilen durch den

Landkreis Amberg—Sulzbach und durch die Stadt Amberg übernommen wird und für Organisatori-

sches und Öffentlichkeitsarbeit vorgehalten werden soll.

Der Schaffung des Klimaschutzbündnisses einschließlich beiliegender Geschäftsordnung hat der

Stadtrat der Stadt Amberg in seiner Sitzung am 04.11.2019 zugestimmt.



Geschäftsordnung für ein Bündnis des Landkreises Amberg—Sulzbach und der Stadt

Amberg für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Klimaschutzbündnis -

5 1 Zweck und Gegenstand

(1) Der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg bilden zur Förderung von Klimaschutz-,

Kiimaanpassungs- und Energieeinsparmaßnahmen durch Beschluss der zuständigen kommunalen

Gremien ein gemeinsames Bündnis. Das Bündnis erhält die Bezeichnung „Klimaschutzbündnis“. Die

Region, die den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg umfasst, wird im Folgenden als

„Bündnisregion“ bezeichnet.

(2) Das Klimaschutzbündnis ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern öffentlicher und freier Träger
sowie anderen aktiv am Klimaschutz oder an Klimaanpassung beteiligten Vereinen, Organisationen,

Institutionen, Verbänden und Einzelpersonen, die ihren Sitz in der Bündnisregion haben, dort wohn—

haft sind oder für diesen Bereich sachlich oder örtlich zuständig sind.

(3) Das Klimaschutzbündnls beschränkt seine Aktivitäten vornehmlich auf die Bündnisreglon. Mit sei-

nen Aktivitäten verfolgt das Bündnis folgende Ziele:

a) Vernetzung und Koordinierung von Akteuren und Projekten aus dem Bereich Klimaschutz, Klima-

anpassung und Energieelnsparung
b) Senkung der Emissionen klimarelevanter Gase insbesondere aus den Bereichen Mobilität, Energie

und Bauen
c) Steigerung des Ausbaus, der Nutzung und der Speicherung Erneuerbarer Energien

d) Steigerung der Gewichtung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Energieeinsparung in politi-

schen, gewerblichen und privaten Entscheidungen
e) Vermittlung bei lnteressenskonflikten in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung oder Energieein-

sparung mit anderen Handlungsfeldern
f) Förderung von Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Absorption klimarelevanter Gase

g) Förderung von hocheffizienten Techniken mit Nutzen für Klimaschutz und Klimaanpassung

(4) Zur Erreichung der genannten Ziele arbeiten die Mitglieder des Bündnisses mit den politischen

Gremien und den kommunalen Verwaltungen eng zusammen.

(5) Das Bündnis führt Projekte und Initiativen eigenständig in enger Absprache mit den betreffenden

Akteuren durch.

(6) Das Klimaschutzbündnis arbeitet überparteilich, überkonfessionell und ist verbandsunabhängig.

(7) Die Tätigkeit im Klimaschutzbündnis ist ehrenamtlich.

(8) Das Klimaschutzbündnis besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann nicht Träger vermö-

gensrechtlicher Ansprüche oder Verpflichtungen sein.



5 2 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Klimaschutzbündnisses sind alle, die sich als Mitglied des Bündnisses erklärt haben

und ihr Einverständnis zur vorliegenden Geschäftsordnung bekundet haben. Die Mitgiiedschaft muss

vom Vorsitz des Bündnisses bestätigt werden.

(2) Die Mitgiiedschaft erlischt durch schriftliche Erklärung, Ausschluss oder Nichtteilnahme an Sitzun-

gen über einen Zeitraum von einem Jahr. Bei Mitgliedern, die nicht im Fachgremium vertreten sind

(im Folgenden als „Einzelpersonen“ bezeichnet), erlischt eine Mitgliedschaft, sobald diese in keiner

Themengruppe aktiv sind.

(3) Der Ausschluss aus dem Bündnis erfolgt auf die gleiche Weise wie die Bestätigung neuer Mitglie-

der.

(4) Jedes Mitglied hat das Recht, einen Stellvertreter an seiner Statt an den Sitzungen teilnehmen

und seine Aufgaben ausführen zu lassen.

(5) Einzelpersonen sind in den Themengruppen gleichermaßen stimmberechtigt wie Mitglieder des

Fachgremiums.

5 3 Organe des Klimaschutzbündnisses

(1) Organe des Klimaschutzbündnisses sind das Fachgremium, die Themengruppen und bei Bedarf

eine Steuerungsgruppe.

(2) Den Vorsitz des Klimaschutzbündnisses übernehmen die beiden Koordinierungsstellen für Klima-

schutz in der Bündnisregion (Klimaschutzmanager). Bei Aus- oder Wegfallen der Koordinierungsstel-

len übernimmtje eine Person aus den kommunalen Vewaltungen des Landkreises Amberg-Sulzbach

und aus der Stadt Amberg den Vorsitz.

5 4 Organisation des Klimaschutzbündnisses

(1) Die Mitglieder des Fachgremiums und Interessierte treffen sich regelmäßig in Form eines Fach-

gremiums. lm Fachgremium wird die Arbeit des Klimaschutzbündnisses und die Arbeit der kommuna-

len Verwaltungen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung kurz vorgestellt.

(2) Das Fachgremium beschließt die Anzahl und die Themenschwerpunkte oder Projekte der The-

mengruppen.

(3) Die Themengruppen sind für die Ausführung von Maßnahmen zum Erreichen der in @ 1 Abs. 3 ge-

nannten Ziele zuständig und somit das wichtigste Organ des Klimaschutzbündnisses. An den The-

mengruppen können sich alle Mitglieder des Klimaschutzbündnisses, also auch Einzelpersonen betei—

Iigen.

(4) Jede Themengruppe des Klimaschutzbündnisses hat einen Gruppensprecher.

(5) Die Gruppensprecher und der Vorsitz des Klimaschutzbündnisses können sich anlassbezogen in

Form einer Steuerungsgruppe treffen.



5 5 Aufgaben des Klimaschutzbündnisses

(1) Die Aufgabe des Klimaschutzbündnisses besteht in erster Linie darin, Projekte im Bereich Klima-

schutz und Klimaanpassung zu entwickeln, zu planen und umzusetzen, die sich mit den Zielsetzun-

gen in 5 1 Abs. 3 befassen. Zur Ausfüllung der Aufgabe erfasst und vernetzt das Bündnis vorhandene

Einrichtungen, Dienste und Projekte zu kiimaschutzrelevanten Themenfeldern, bündelt vorhandene

Ressourcen und fördert die Mitwirkung von interessierten an den in 5 1 Abs. 3 genannten Zielen.

Auch können nicht bindende Empfehlungen an Verwaltungen, Räte und Gremien der Bündnisregion
zu allen grundsätzlichen Fragen, die für die erfolgreichen Ausführungen von Projekten in den The-

mengruppen relevant sind, ausgesprochen werden.

(2) Primär soll sich bei der Umsetzung von Maßnahmen an den Zielsetzungen bestehender Konzepte

(u. a. Klimaschutzkonzept) der Bündnisregion orientiert werden.

(3) Die Entscheidungen über die zu behandelnden Projekte, Maßnahmen und Konzepte treffen die

Mitglieder des Bündnisses und der einzelnen Themengruppen selbstständig. Die Mitglieder des Kli—

maschutzbündnisses legen die Auswahl bzw. die Prioritätenliste der zu behandelnden Projekte, Maß-

nahmen und Konzepte fest.

(fl) Empfehlungen und Maßnahmenumsetzungen sollen durch das Klimaschutzbündnis an die breite

Öffentlichkeit getragen werden, um zum einen die Bürgerinnen und Bürger für Klimaschutz und -an-

passung zu sensibilisieren und zum anderen neue Mitglieder für das Klimaschutzbündnis zu gewin-
nen.

(5) Es findet ein reger Austausch über die Aktivitäten des Klimaschutzbündnisses und der Koordinie-

rungsstellen Klimaschutz innerhalb des Bündnisses statt.

5 6 Versammlung des Fachgremiums

(1) Die Versammlungen des Fachgremiums sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit
oder berechtigte lnteressen Einzelner entgegenstehen.

(2) Mitglieder des Fachgremiums können ausschließlich Vertreter von Organisationen, Verbänden,

Vereinen oder anderen Gruppierungen sein. Einzelpersonen, die in Themengruppen aktiv sind oder

sein wollen, haben im Fachgremium Außerungsrecht, aber kein Stimmrecht.

(3) Die Leitung des Fachgremiums übernimmt der Vorsitz des Bündnisses.

(4) Die Leitung beruft die Sitzung ein, setzt die Tagesordnungspunkte fest und leitet die Sitzung. Eine

Einladung wird mindestens 14 Tage vor der Sitzung den Mitgliedern und der Offentlichkeit bekannt

gegeben.

(5) Das Fachgremium wird nach Bedarf, aber mindestens einmal im Kalenderjahr von der Leitung un—

ter Angabe der Tagesordnung einberufen.

(6) Das Fachgremium ist bei ordnungsgemäßer Ladung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-

nen beschlussfähig. Die Leitung stellt die Beschlussfähigkeit fest.

(7) Alle Mitglieder des Fachgremiums haben gleiches Stimmrecht.

(8) Kommt das Fachgremium nach längerer Diskussion in einem oder mehreren Punkten zu keinem

Ergebnis, entscheidet die einfache Stimmenmehrheit über diesen Punkt. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet über Personalangelegenheiten das Los. Bei sonstigen Angelegenheiten gilt ein Antrag als

abgelehnt, wenn Stimmengleichheit vorliegt.
'

(9) Zu Beginn der Sitzung wird von der Leitung ein Schriftführer berufen. Über das Ergebnis jeder

Versammlung wird vom Schriftführer eine Niederschrift gefertigt und durch die Leitung veröffentlicht.



Die Niederschrift muss folgende Punkte enthalten:

a) Eine Liste der Teilnehmer der Sitzung
b) Ort, Tag und Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Sitzung
c) Die behandelten Beratungsgegenstände (Tagesordnung)
d) Gestellte Anträge
e) Gefasste Beschlüsse
f) Unterschrift des Schriftführers

(10) Anträge, die in einer Versammlung des Fachgremiums behandelt werden sollen, sind mit schriftli-

cher Begründung spätestens drei Tage vor der Versammlung beim Vorsitz einzureichen. Das Fach-

gremium entscheidet, ob nicht form— oder fristgerecht eingegangene Anträge behandelt werden.

5 7 Versammlung der Themengruppen

(1) Es sind maximal 6 Themengruppen zugelassen.

(2) Die Themengruppen arbeiten projekt- oder zielspezifisch.

(3) An den Themengruppen können alle Mitglieder des Klimaschutzbündnisses, also auch Einzelper-
sonen mitwirken.

(4) Jedes anwesende Mitglied, also auch Personen, die im Fachgremium selbst kein Stimmrecht be-

sitzen, hat gleiches Stimmrecht. Die Themengruppen entscheiden mit einfacher Stimmenmehrheit.

(5) Jede Themengruppe trifft sich anlassbezogen mehrmals im Jahr.

(6) Der Gruppensprecherjeder Themengruppe beruft die jeweiligen Themengruppen ein und legt die

Tagesordnungspunkte fest. Die Einladung zu einer Themengruppe erfolgt durch den Gruppenspre—

cher mindestens 7 Tage vor der Versammlung.

(7) Der Gruppensprecher wird mit einfacher Stimmenmehrheit durch die Mitglieder der Themen-

gruppe festgelegt. Es steht der Themengruppe frei, einen stellvertretenden Gruppensprecher zu wäh-

len.

(8) Eine Person darf nicht Gruppensprecher von zwei oder mehr Themengruppen sein.

(9) Jede Themengruppe hat eine Niederschrift anzufertigen, die dem Vorsitz des Klimaschutzbündnis-

ses zur information und Koordinierung der Tätigkeiten dient.

(10) Die Projekte und Maßnahmen innerhalb der Themengruppen werden in Anlehnung an

die folgende Struktur umgesetzt:
a) Einigung und Beschluss eines Projekts
b) Definition einer Zielsetzung für das beschlossene Projekt, durch die, wenn möglich, der Erfolg des

Projekts gemessen werden kann

c) Festlegung eines zeitlichen Rahmens und von groben Arbeitsschritten für die Projektumsetzung

d) Veröffentlichung bisheriger Ergebnisse
e) Detailplanung und Umsetzung des Projekts nach Absprache mit betreffenden Akteuren und nach

ausreichender Recherche
f) Umsetzung des Projekts innerhalb des angedachten zeitlichen Rahmens

g) Veröffentlichung einer Zusammenfassung nach Abschluss des Projekts

(11) Zu den Themengruppen können jederzeit weitere Personen hinzugezogen werden. Ebenso sind

Interessierte zu einer Sitzung stets zuzulassen, auch wenn diese kein Stimmrecht besitzen.



(12) Die Themengruppen haben gemäß ä 2 der vorliegenden Satzung das Recht, den Beitritt oder

den Ausschluss eines Mitglieds durch einfache Mehrheit zu beantragen.

(13) Jede Themengruppe ist berechtigt, stichhaltige Stellungnahmen zu Vorlagen, Planungen und an-

deren Sachverhalten abzugeben, die eine deutliche Relevanz für Klimaschutz und Klimaanpassung
haben.

5 8 Versammlung der Steuerungsgruppe

(1) Die Steuerungsgruppe trifft sich aniassbezogen.

(2) Die Leitung der Sitzung übernimmt der Vorsitz des Klimaschutzbündnisses.

(3) Die Leitung übernimmt ihre Aufgaben gemäß 5 6 Abs. 4 (Leitung des Fachgremiums).

(4) ln der Steuerungsgruppe werden bei Bedarf Vorschläge, Anregungen und Ergebnisse aus den

Themengruppen zusammengetragen und beraten. Hierzu gehört insbesondere auch die Vorberatung

möglicher Zuschuss— oder Projektanträge.

(5) Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sind Bindeglied und Multiplikator zwischen dem Fachgre-
mium, den Themengruppen, den Verwaltungen, den politischen Gremien und der Offentlichkeit.

(6) Der Leitung der Steuerungsgruppe steht es frei, aufWunsch der Themengruppen oder nach Be-

darf weitere Experten zu den Sitzungen hinzuzuziehen.

(7) Die Steuerungsgruppe entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.

5 9 Finanzierung

(1) Der Vorsitz erhält zur Finanzierung der Bündnisarbeit, insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen
und Offentlichkeitsarbeit, ein Budget.

(2) Das Budget wird vom Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg zu gleichen Teilen zur

Verfügung gestellt.

(3) Es findet eine Rechnungsprüfung durch eine der kommunalen Vemaltungen innerhalb der Bünd-

nisregion nach deren Vorschriften statt.

5 10 Inkrafttreten

(1) Die Geschäftsordnung tritt in Kraft, sobald sie von den zuständigen Gremien des Landkreises Am-

berg-Sulzbach und der Stadt Amberg beschlossen wurde.

5 11 Satzungsänderungen

(1) Für den Erlass oder eine Änderung dieser Satzung bedarf es den Beschluss der zuständigen
kommunalen Gremien des Landkreises Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg, die diese Satzung
beschlossen haben.
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Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist bestrebt, die bereits erreichte Regionalität der in Seiner Zuständig-
keit liegenden Schulverpflegungen (Mensen und Pausenverkauf) weiter zu verbessern und möglichst
mit biologisch erzeugten regionalen Lebensmitteln zu ergänzen.

im Sinne des Leitbildes des Landkreises Amberg-Sulzbach, das die Richtung für die nachhaltige Ent—

wicklung der Region in den nächsten Jahren aufzeigt (vgl. Handlungsfeld „Natürliche Ressourcen: Na-

tur, Umwelt, Ernährung und Konsum“), wird die Landkreisverwaltung beauftragt, weiterhin auf dieses

Anliegen und Ziel bei der Versorgung der Mensen und des Pausenverkaufs an den landkreiseigenen
Schulen hinzuwirken.

Sachgebiet — Sachbearbeiter

Sachgebiet 21 Regierungsamtmann Erich Findl
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09.04.2020
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Versorgung der in der Zuständigkeit des Landkreises Amberg-Sulzbach-
liegenden Schulverpflegung mit regional und möglichst biologisch er-

zeugten Lebensmitteln;
Anträge der ÖDP-Kreistagsfraktion vom 16.06.2019 und vom 22.11.2019
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Vorlagebericht
Es darf festgestellt werden, dass in unseren drei Schulmensen keine industriell hergestellten Fertigge-
richte angeboten werden. Unsere derzeit rund 1.700 Schüler/innen und Teile der Lehrerkollegien wer-
den vielmehr überwiegend mit in regionalen Küchen, wie z. B. das SFZ Sulzbach-Rosenberg mit ca.
85 Schüler/innen in der Mittagsverpflegung von der Lebenshilfe Amberg (Küche der Jura-Werkstätten
in Sulzbach-Rosenberg, oder das HCA-Gymnasium Sulzbach—Rosenberg mit 80 Schüler/innen in der

Mittagsbetreuung über die Küchen des St. Anna Krankenhauses in Sulzbach-Rosenberg mit täglich
frisch zubereiteten Speisen versorgt werden.

Lediglich die WHR-Realschule Sulzbach-Rosenberg mit 26 Schüler/innen in der Mittagsverpflegung
Wird derzeit noch von der benachbarten Seniorenresidenz mit Gerichten, die in einer nichtregionalen
Großküche hergestellt werden, versorgt. Im Interesse eines weiteren Ausbaus der Regionalität unseres

Speiseangebots streben wir auch hier nach Abschluss der laufenden Generalsanierungsmaßnahme im

Jahr 2021 eine Versorgung durch einen regionalen Anbieter, idealenNeise durch eine soziale Einrich-

tung, an.

Beim Pausenverkauf können wir bis auf die hier unvermeidlichen Süßigkeiten, die zum jetzigen Zeit-

punkt von unseren Pächtern aus einem Großmarkt in Amberg bezogen werden, das Warenangebot mit

regionalen Produkten aus ortsansässigen handwerklichen Betrieben abdecken. Die Backwaren und

Wursterzeugnisse beziehen wird dabei überwiegend aus Bäckereien und Metzgereien, bei denen es
sich um alteingesessene Handwerksbetriebe aus Sulzbach-Rosenberg und Hahnbach handelt. Die Ge-
tränke wie Limonaden, Fruchtsäfte, Milch- und Milchprodukte und Obst werden ebenfalls aus ortsan-

sässigen bzw. regionalen Betrieben bezogen.

Damit haben wir nach Einschätzung von Vertretern der Bayerischen Staatskanzlei und des Bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hier das für Ernährungsstandards und

Qualitätssicherung zuständige Referat, durch unsere Regionalität schon seit Jahren die Zielsetzung
der bayerischen Staatsregierung, in Mensen und Pausenverkäufen den Warenanteil regionaler und

biologischer Lebensmittel auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen, erreicht. Die Regionalität und die

biologische Erzeugung würden nach deren Auffassung zwei gleichwertige Zielsetzungen einer nach-

haltigen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln darstellen.

Neben der Regionalitätflist es uns ein Anliegen, das Warenangebot unserer Schulverpflegung in Zu-
sammenarbeit mit der Oko—Modellregion Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg sowie den staatlichen

Beratungsstellen wie dem Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Regensburg, mit regio—

nal erzeugten Bioprodukten zu ergänzen.
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Beschlussvorschiag

Der Landkreis beabsichtigt,
die in seiner Zuständigkeit liegende

n Kantinen möglichst

umfassend mit regionalen und im ldealfall biologisch erzeugten Lebensmitteln

versorgen zu lassen. innerhalb der nächsten 5 Jahre soll so ein Anteil regionaler,

biologisch erzeugter Nahrungsmittel von mindestens 30% bei den angebotenen

Speisen erreicht werden.

Die Landkreisverwaltung
wird beauftragt, mit den Verantwortlichen der Kantinen

einen klaren Zeit« und'Kostenplan zu erarbeiten und eine_evtl. zu erwartende

Kostensteigerung
zu beziffern.

Der Landkreis erklärt sich bereit, die durch die Umstellung bedingten

Kostensteigerungen
fiir den Bereich der öffentlichen Einrichtungen in seiner

Trägerschaft zu übernehmen, soweit keine alternative Finanzierung aus sozialen oder

ökonomischen Gründen möglich ist.

Vorlagebericht

Der Ausbau der biologischen Landwirtschaft ist seit Jahr
en erklärtes Ziel der

Bayerischen Staatsregierung und Kernanliegen unserer Ökomodellregion. Für ein
e

nachhaltige Entwicklung ist entscheidend, dass
auch langfristig die Nachfrage nach

biologisch erzeugten Produkten gesichert ist. Der L
andkreis könnte hier als Vorbild

agieren und in seinen öffentlichen Einrichtungen schrittweise den Einsatz regionaler

und soweit möglich vor allem biologisch erzeugter Produkt
e priorlsieren

Die Erfahrung zeigt, dass eine bloße Absichtserklärung nicht zu der gewünschten

Veränderung führt
. Nachdem eine verbindliche Quote für Bioprodukte in öffentlichen

Kantinen keinen Eingang in die Gesetzgebung gefunden hat, schlägt die ÖDP dem

Landkreis vor, einen Zeitplan mit klaren Eckpunkten zu entwerfen, damit sich auch die

regionalen Erzeuger auf die kommenden Ziele einstellen können.

Anmerkung

Die Kantine des Heilpädagoglschen
Zentrums in Amberg wird bereits seit einigen

._
‚ ‚«M

Jahren - weit über der genannten Forderung
- mit regionalen und soweit möglich

"33; $Wéii%Wiiarme

biologisch erzeugten Lebensmitteln betrieben.

in einer ZDF Sendung vom 06.06.2019 (der Link ist angefügt, Start des Beitrages ab

min.7.30i wird detailliert darüber berichte
t, dass es für öffentliche Kantinen in Wien

seit Jahren entsprechende Vorgab
en gibt und mit einem Essenspreis für Frühstü

ck,

Mittagessen und Abendessen von insgesamt 3,85 € die Forderung von 30% regionalen,

biologisch erzeugten Lebensmitteln realisiert wird.

httos:/jwww.zcii.de/gese
llsgbaitfplan—b[pien—b»l<ommune—rnit-koenichen—

102.htrni#xtor=il$5«95
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Herrn Landrat
Richard Reisinger
Schlossgraben 3

92224 Amberg
Vilseck, 22.11.2019

Sehr geehrter Herr Landrat,

zu unserem Antrag aufAusweitung des Angebotes regionaler und biologisch
erzeugter Lebensmittel in den Kantinen und Einrichtungen in der Trägerschaft des
Landkreises kann ich ihnen nun folgendes mitteilen.

Nachdem Sie in der Fraktionssprechersitzung am 11.11.2019 zahlreiche Argumente
‘

zu unserem Antrag vom 16‚06.2019 vorgetragen hatten, habe ich meine
Fraktionskollegen informiert. Wir begrüßen die aufgeführten regionalen Einkäufe
des Landkreises für unsere Einrichtungen ausdrücklich. Zeigt es doch, dass bereits \

ein Anfang in die richtige Richtung gemacht ist.

Selbst die bayerische Staatsregierung fordert mehr Bio'm Großküchen und
Staatlichen Einrichtungen (50% bis 2030) Biobetriebe brauchen eine verlässliche

Nachfrage nach ih1en Produkten Als Öko-Modellregion kann und will unser
Landkreis ein Vorreiter sein und das nicht nur beim Bio-Obstsatt Einen Einstieg
in mehr Bio im Landkreis, auch als Vorbild (Ökornddellregion), sehen wir als
dringend nötig (Antrag vom 16.02.2019) - auch um die Ziele den neuen

Bayerischen Artenschutzgesetzes zu erreichen.

Als frisch gekürter Preisträger des renommierten deutschen Nachhaltigkeits-
preises „Zeitzeichen“ (s Pressemeldung des Landkreises vom 20 11 2019)
können wir hier ein Zeichen setzen. Die von uns vorgeschlagenen 30%111

5 Jahren sind also ohnehin nur ein erster Schritt hin zu den von
der

CSU/FW
Staatsregierung geforderten 50%m 10 Jahren
Die ÖDP möchte Ihren Antrag daher dahingehend konkretisieren, dass wir die 1

Verwaltung bitten, aufzuzeigen in welchen Etappen und mit welchen
Maßnahmen das angestrebte Ziel erreicht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
__,..—w»—«""

(„L.—„%

/Zéw«fif“f ‚
‚

—;„„__‚„

Franz Kohl
ÖDP-Fraktion

:, Mahntma Gändrii. 1

‘
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Landkreis - Landratsamt
Amberg_3„‚zbach Beschlussvorlage

VA öffentlich Ü nichtöffentlich

® Beschlussvorschlag Ü Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Verlängerung der Fördermaßnahme „Öko-Modellreglon Amberg-Sulzbach/Amberg“ um drei

Jahre wird zugestimmt. Die zur Co-Finanzierung erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. € 71.200,00
werden im Kreishaushalt 2021 zur Verfügung gestellt. Mit der Auszahlung der gesamten Co-Finanzie—

rungsmittel in Form einer Sonderumlage an den Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach e.V.
bereits zu Beginn des Förderzeitraums besteht Einverständnis. Der Landschaftspflegeverband Am-

berg-Sulzbach e.V. hat zum Ende der Fördermaßnahme dem Landkreis Amberg-Sulzbach eine Ab-

rechnung über die Verwendung der eingesetzten Mittel vorzulegen.

Vorlagebericht

Der Landkreis Amberg-Sulzbach u__nd die Stadt Amberg nehmen seit Dezember 2015 an der vom

StMELF geförderten Maßnahme „Oko-Modellregion Amberg-Sulzbach/Amberg“ teil. Hierzu wurde

beim Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach eine entsprechende Projektsteile eingerichtet. Die

Co-Finanzierung der Maßnahme erfolgt zu je gleichen Teilen durch die Stadt Amberg und den Land-

kreis Amberg-Sulzbach auf dem Wege einer Sonderumlage an den Landschaftspflegeverband.

Durch das StMELF wurde eine einmalige Verlängerung der Projektlaufzeit um weitere drei Jahre in

Aussicht gestellt. Zur Verstetigung der Bemühungen um die Etablierung des ökologischen Landhaus
in der Region wird empfohlen, die Anschlussförderung in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Amberg
entscheidet über die Weiterführung und Co—Finanzierung der Maßnahme in der Sitzung des Umwelt-

ausschusses am 23.04.2020.

Sachgebiet - Sachbearbeiter Datum

L1 — Robert Graf, Dipl.-Betriebswirt (FH) 09.04.2020

Betreff Anlagen

Verlängerung der Teilnahme an der Fördermaßnahme „Öko-Modellregion Am—

berg-Sulzbach/Amberg“

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstlmmen

1. Ferienausschuss 27.04.2020 3 D Ü
2.



Gefördert werden die Personalkosten durch das StMELF mit einem Anteil von ca. 40 %, (wegen des

Besserstellungsverbotes in der BayH0 allerdings faktisch nur etwas über 37%).

Für Betriebs-, Verwaltungs- und Reisekosten sowie für ergänzende Projektmittel stellen Stadt Amberg
und Landkreis Amberg—Sulzbach zusätzlich jeweils Euro 13.800,00 für den gesamten Förderzeitraum
zur Verfügung.

Kostenglan

16.200,00 + 23.600,00 + 31.400,00 = 71.200,00 Euro (=Eigenanteil Landkreis Amberg—Sulzbach über

die gesamte dreijährige Projektlaufzeit)

Unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen und anderer Unwägbarkeiten ergeben sich für die drei-

jähre Projektlaufzeit Gesamtkosten von rd. 226.000‚00 €.

Finanzierungsglan

Um den Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach e.V. während der Projektabwicklung nicht in fi-

nanzielle Schwierigkeiten zu bringen, wird empfohlen die Co—Finanzierung zu Beginn der Maßnahme

auf dem Wege einer Sonderumlage zur Verfügung zu stellen.

Gesamt auf 3 Jahre Von Stadt und Landkreis jeweils aufzuwenden
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Personalkosten ca. 184.000,00 €, 12.800,00 19.000,00 25.600,00
davon Förderung ca.
69.238,00 €,
Eigenanteil ca.
114.762,00 €

Betriebskosten 6.000,00 €, nicht ff 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Verw.-/Reise- 15.000,00, €, davon 1.000,00 1.500,00 2.000,00
kosten Eigenanteil 9.000,00 €
Projektkosten 21.000,00 €, davon 1.400,00 2.100,00 2.800,00

Eigenanteil 12.600,00 €
16.200,00 23.600,00 31.400,00

Freistaat Bayern StMELF 83.600,00 €
Landkreis Amberg-Sulzbach 71 .200,00 €
Stadt Amberg 71.200,00 €
Gesamt 226.000,00 €
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® öffentlich Ü nichtöffentlich

® Beschlussvorschlag Ü Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Erlass der in der Anlage beigefügten Satzung, die Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird be-

schlossen.

Die Verwaltung wird angewiesen, die ausgefertigte Satzung im Kreisamtsblatt zu veröffentlichen.

Das Kommunalunternehmen „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“ wird angewiesen,
die Schulgründung anzuzeigen.

Vorlagebericht

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahre 2019 eine Reform der Pflegeausbildung beschlossen. So wurde

auch der Venrvaltungsrat des Kommunalunternehmen am 24.06.2019 über die geplante generalisti-
sche Pflegeausbildung erstmals informiert. Der Verwaltungsrat beauftragte seinerzeit den Vorstand

Klaus Emmerich mit der Antragstellung auf wesentliche Anderung der Berufsfachschule für Gesund—

heits— und Krankenpflege am St. Anna Krankenhaus gemäß Art. 99 BayEUG zur Berufsfachschule für

Pflege (Pflegefachmann/Pflegefachfrau).

Art. 27 Abs. 2 Satz 1 des Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)
sieht vor, dass eine neue kommunale Schule durch den Schulträger mittels Satzung gegründet wird.

Die Errichtung der Schule selbst ist gegenüber der Schulaufsicht anzeigepflichtig. Nach Mitteilung der

Sachgebiet - Sachbearbeiter

10 Dr. Vogl

Datum

09.04.2020

Betrefi‘ Anlage

Erlass einer Satzung für die Berufsfachschule für Pflege des Kommunal- 1 Entwurf einer Sat-
unternehmens „Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“
in Sulzbach-Rosenberg

zung

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstlmmen

1. Ferienausschuss 27.04.2020 [JD
Di]



Schulaufsichtsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz kann die Anzeige durch Übermittlung der Sat-

zung über die neuen Schule an die Regierung erfolgen, zusammen mit dem Satzungsbeschluss und

den sonstigen Unterlagen. Ein formeller Antrag ist nicht erforderlich.

Da die bisherige Berufsfachschule für Gesundheits— und Krankenpflege am St. Anna Krankenhaus pa-
rallel bis mindestens 2020 fortbesteht, bedarf es aktuell noch keiner Satzung zur Auflösung der bishe-

rigen Schulform.

Anlage

Satzung über die Berufsfachschule für Pflege des Kommunalunternehmens „Krankenhäuser
des Landkreises Amberg-Sulzbach“ in Sulzbach-Rosenberg (BFS Pflege)

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3—1-l), die zuletzt durch 5 5 Abs. 3

des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 27

Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1—1-UK),
das zuletzt durch 5 5 Abs. 16 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden

ist, erlässt der Landkreis Amberg—Sulzbach folgende

Satzung

über die Berufsfachschule für Pflege des Kommunalunternehmens
„Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“

in Sulzbach-Rosenberg (BFS Pflege)

51
Träger, Bezeichnung

(1) Das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach errichtet und

betreibt zur Ausbildung von staatlich geprüften Pflegefachfrauenl—männern eine Berufsfachschule für

Pflege am St. Anna Krankenhaus als kommunale Schule.

(2) Die Schule führt die Bezeichnung ‚Berufsfachschule für Pflege des Kommunalunternehmens

„Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach“ in Sulzbach-Rosenberg‘.

5 2
Aufnahme, Unterricht und Prüfung

Aufnahme, Unterricht und Prüfung richten sich nach dem Pflegeberufegesetz (PfIBG) und der Ausbil-

dungs— und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PfIAPrV) sowie der Berufsfachschuiordnung Pfle-

geberufe (BFSO Pflege) in den jeweils geltenden Fassungen.

5 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Amberg, den

Richard Reisinger
Landrat



Landkreis - Landratsamt
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Beschlussvorlage
® Öffentlich Ü nichtöffentlich

Beschlussvorschlag

Die im Vorlagebericht unter Punkt 3 dargestellte Kostenberechnung für den Ersatzneubau der Drei-

fach—Sporthalle in Höhe von rund 9.910.000 EUR (inkl. Nebenkosten) wird zur Kenntnis genommen.

Die im Vorlagebericht unter Punkt 4 genannten neuen Gesamtkosten für die Maßnahme Generalsan-

ierung Walter-Höllerer-Realschule zum Stand Januar 2020 in Höhe von rund 30.000.000 Euro, ein-

schließlich der Ausführung der im Vorlagebericht unter Punkt 3.5 genannten zusätzlichen schulischen

Bedarfsflächen in der Dreifach-Sporthalle werden genehmigt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsan-
sätze zur Deckung der im Vorlagebericht beschriebenen Kosten in den jeweiligen Haushaltsplänen
des Landkreises Amberg-Sulzbach bei HhSt. 22000.94500 zu veranschlagen.

DatumSachgebiet
24 - Gebäudemanagement — Dipl.-ing. (FH) Architekt Thomas Raithel 09.04.2020

Betreff Anlagen

Generalsanierung Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg;
Genehmigung eines Ersatzneubaus der Dreifach-Sporthalle sowie der
Gesamtkosten (Schule + Sporthalle) zum Stand Januar 2020

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstimmen

1. Ferienausschuss 27.04.2020 5" Ü Ü
2- [] D



Vorlagebericht

1. Bisheriqe Beschlüsse

1.1

1.2

1.3

Genehmiqunq der Planunq einer Generalsanieruaq

Mit Beschluss des Kreistages vom 20.04.2015 wurde die Planung der Generalsanierung des

Althaus der Schule und der Dreifach—Sporthalle genehmigt. Daraufhin wurden nach Durchfüh-

rung der Vergabeverfahren die notwendigen Planungsaufträge erteilt und die Planung begon-
nen.

Genehmigung der Ausführung der Vorentwurfsolanunq

Nach Fertigstellung des Vorentwurfs wurde dieser am 10.04.2017 dem Kreistag vorgestellt.
Auf dieser Grundlage genehmigte der Kreistag die Durchführung der Generalsanierung des

Altbaus der Schule und der Dreifach—Sporthalle mit der zugehörigen Kostenschätzung.

Kostenschätzung:

Sanierung Schule Altbau ca. 11.200.000 €
Miete Containerprovisorium zur Auslagerung ca. 500.000 €

Sanierung Dreifach-Sporthalle ca. 3.650.000 €

Außenanlagen mit Sportanlagen ca. 1.000.000 €
und gemeinsame Nebenkosten ca. 3.500.000 €

Gesamt ca. 19.850.000 €

Mit der Genehmigung zur Durchführung konnte im Juli 2017 der Förderantrag bei der Regie-
rung gestellt werden. Beantragt wurde zunächst aber nur die Sanierung des Schulgebäudes,
ohne Sporthalle. Ein möglichst frühzeitiger Förderantrag war wichtig, da der Baubeginn da-

mals für August 2018 geplant gewesen wäre.

Genehmigung der Ausführung der Entwurfsplanung

im Weiteren wurde mit dem Beschluss des Kreistages vom 11.12.2017 die Ausführung auf

Basis der Entwurfsplanung bestätigt und die zugehörige Kostenberechnung genehmigt.

Kostenberechnung:

Sanierung Schule Altbau ca. 12.120.000 €
Miete Containerprovisorium zur Auslagerung ca. 620.000 €

Sanierung Dreifach—Sporthalle ca. 4.570.000 €

Außenanlagen mit Sportanlagen ca. 1.400.000 €
Gemeinsame Nebenkosten ca. 3.420.000 €

Gesamt ca. 22.130.000 €

Allerdings wurde auch beschlossen, dass der Planung für den Bauabschnitt 2 „Sanierung der

bestehenden Dreifach-Sporthalle“ eine alternative Planung mit einem „Ersatzneubau Dreifach-

Sporthalle“ gegenübergestellt werden soll. Diese beiden Planungen zur Dreifach—Sporthalle

sollten vor der Durchführung erneut zur Entscheidung vorgelegt werden.



Genehmiqunq der Kostensteiqerunq !ür !le !eneralsamerunq !es e

Mit Beschluss des Kreistages vom 15.07.2019 wurde die Ausführung der alternativen Vorent-

wurfsplanung „Ersatzneubau Dreifach-Sporthalle“ sowie die Kostensteigerung für die laufende

Generalsanierung des Aitbaus der Schule genehmigt.

Kostenfortschreibung Schule l Kostenschätzung Sporthalle:

Sanierung Schule Altbau ca. 13.900.000 €

Containerprovisorium zur Auslagerung ca. 1.200.000 €
Neubau Dreifach-Sporthalle ca. 6.700.000 €
Außenanlagen mit Sportanlagen ca. 1.900.000 €

Summe ca. 23.700.000 €

Gemeinsame Nebenkosten ca. 20% ca. 4.700.000 €

Gesamt oa. 28.400.000 €

2. Aktueller Stand Dreifach-Sporthalle

Auf Basis des Beschlusses des Kreistages vom 15.07.2019 (siehe 1.4) wurde die Entwurfsplanung
des Ersatzneubaus durchgeführt und konnte Ende des Jahres 2019 abgeschlossen werden.

Der Förderantrag wurde auf Basis der Entwurfsplanung bei der Regierung der Oberpfalz einge-
reicht. Wir erwarten die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn gegen Ende diesen

Jahres, damit der geplante Baubeginn im Frühjahr 2021 nicht gefährdet ist.

3. Kostenberechnunq Dreifach-Sporthalle

Mit der Entwurfsplanung wurde auch die Kostenberechnung erstellt.

Die Bauwerkskosten (KOGr 300/400) der Dreifach—Sporthalle betragen etwa 6.820.000 EUR.
in diesen Kosten ist ein Kostenanteil der Versammlungsstätte von ca. 330.000 € für zusätzliche

WC Anlagen, Lüftung und Beleuchtung sowie für einen Aufzug enthalten.

Die Kosten der Ausstattung wurden mit ca. 230.000 EUR berechnet, die Kosten des Abbruchs

der bestehenden Sporthalle mit ca. 700.000 EUR und die Kosten der Außenanlagen mit

ca. 510.000 EUR.

Zu der Summe dieser Kosten kommen ca. 20% Nebenkosten hinzu.

Über alle Kostengruppen 100 bis 700 wurden somit für den Bauabschnitt der Sporthalle Gesamt-

kosten in Höhe von ca. 9.910.000 EUR ermittelt.

Die vergleichbaren Kosten zum Stand der Kostenschätzung lagen bei ca. 8.480.000 EUR.

Da die Kostenberechnung deutliche Mehrkosten zur Kostenschätzung aufzeigt, sehen wir uns

veranlasst, diese hiermit erneut zur Genehmigung vorzulegen und zu erläutern.

1.4 Genehmigung der Ausführung der Vorentwurfsplanung „Ersatzneubau L)renacn-5porrnaue
|



Aufgrund der größeren Planungstiefe sind in der Kostenberechnung die folgenden Themen zu-

sätzlichen erfasst worden:

3.1

3.2

3.3

3.4

Preissteigerung

Für die Kostenermittlung nach DIN 276 müssen die Preise zum Zeitpunkt der Erstellung zu

Grunde gelegt werden.
Bei einer Preissteigerung von etwa 5% jährlich musste bei der Kostenberechnung eine ln-

dexsteigerung von ca. 2 bis 3% zur Kostenschätzung angesetzt werden. Dies führt zu Mehr-

kosten in Höhe von ca. 150.000 EUR.

KfW Effizienzhaus 55

lm Konzept der Vorentwurfsplanung hatte die Sporthalle den KfW Standard „Effizienzhaus 70“,

also eine Unterschreitung der gesetzlichen energetischen Mindestanforderungen um immerhin

30%. Allerdings wird hierfür bei einem entsprechenden KfW Kredit kein Tilgungszuschuss ge-
währt.

ln der Entwurfsplanung wurden die baulichen Mehrkosten für das Erreichen des nächstbesse-
ren KfW Standards „Effizienzhaus 55“ den dafür möglichen Zuschüssen gegenübergestellt.

Ergebnis: Bei baulichen Mehrkosten in Höhe von ca. 45.000 EUR für zusätzliche Dämmmaß-

nahmen kann ein KfW Kredit mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von bis zu 112.000 EUR

aufgenommen werden. Damit ist die Investition von 45.000 EUR energetisch und finanziell

sinnvoll und wurde in die Entwurfsplanung aufgenommen.

Einbau eines Aufzugs

Das Konzept der Vorentwurfsplanung sah vor, die Barrierefreiheit der Sporthalle über den

Aufzug des direkt angebundenen Schulgebäudes zu lösen.

Nach nochmaliger Überlegung in der Entwurfsplanung kam man aber zu der Einschätzung,
dass eine Sporthalle, die eine unabhängige und somit uneingeschränkte Barrierefreiheit bietet,

zu bevorzugen ist.
Dafür ist der Einbau eines eigenen Aufzugs in der Sporthalle sinnvoll. Bei nichtschulischen

Veranstaltungen, für die die Sporthalle als Versammlungsstätte per Kreistagsbeschluss vom

15.07.2019 ausdrücklich ausgelegt sein soll, muss das Schulgebäude nicht zur öffentlichen

Erschließung der Sporthalle herangezogen werden. Für Personen mit körperlichen Einschrän-

kungen wird die Benutzung des Gebäudes deutlich erleichtert. Die Mehrkosten zur Kosten-

schätzung betragen ca. 100.000 EUR.

Ersatzbeschaffunq von veralteten Sportgeräten

in der Vorentwurfsplanung ist man in Absprache mit der Schule von einem großen Anteil an

vorhandenen Sportgeräten ausgegangen, die weiter verwendet werden können. Im Wesentli-

chen sollten lediglich die baulich fest verbundenen Sportgeräte neu beschafft werden.

im Zuge der Entwurfsplanung wurden die im Bestand vorhandenen Sportgeräte einer genauen
funktionalen und externen sicherheitstechnischeri Uberprüfung unterzogen. lm Ergebnis wur-

de festgestellt, dass auch ein Großteil der beweglichen Sportgeräte nicht mehr den Anforde-

rungen entspricht und ersetzt werden muss.

Die Mehrkosten zur Kostenschätzung betragen ca. 130.000 EUR.



3.5 Zusätzlicher schulischer Bedarf

Von Seiten der Schule wurde während der Entwurfsplanung ein zusätzlicher Bedarf an Nutz-

flächen, die nicht im Regierungsraumprogramm enthalten sind, angemeldet. Diese Flächen

sind in Abstimmung mit dem SG 21 in die Entwurfsplanung übernommen worden:

- Konditionsraum

lm Regierungsraumprogramm ist ein Konditionsraum mit 35 m2 vorgegeben. Laut schuli-

scher Einschätzung erfüllt ein Konditionsraum mit den obligatorischen Kraftsportgeräten
nicht die Anforderungen des $portunterrichts.
Vielmehr wird ein adäquater Ubungsraum für den Tanzunterricht benötigt. Die dafür benö-

tigte Fläche von ca. 67 m2 wurde in die Entwurfsplanung aufgenommen.

- Stuhllager

lm Regierungsraumprogramm ist kein Stuhllager vorgesehen. Laut schulischer Einschät-

zung ist dieses aber dringend erforderlich, damit Stühle, Tische oder eine mobile Bühne in

direkter Anbindung zur Halle, also bei den Geräteräumen der Sporthalle, eingelagert wer-

den können.
Dies ermöglicht der Schule eine flexible Hallennutzung über den Schulsport hinaus. In der

Entwurfsplanung wurden hierfür ca. 29 m2 vorgesehen.

- Lagerraum

Nach schulischer Einschätzung ist ein zusätzlicher Lagerraum im Eingangsbereich sinn—

voll. Dieser Raum soll bei schulischen Veranstaltungen, wie z.B. Sportturnieren für eine

Getränkeausgabe genutzt werden. ln der Entwurfsplanung wurden hierfür ca. 6 m2 vorge-
sehen.

- Fahrradraum

Für die Bewirtschaftung der Außensportflächen ist im Regierungsraumprogramm ein Ge-

rätehaus mit einer Fläche von etwa 45 m2 vorgegeben.
Entsprechend des schulischen Bedarfs wurde das Gerätehaus um eine zusätzliche Ab-

stell- und Werkstattfläche von ebenfalls ca. 45 mi für etwa 25 Fahrräder einer Mountainbi-

ke Schulsportgruppe in der Entwurfsplanung vergrößert. Dadurch kann das schulische

Angebot erweitert werden.

- Mehrkosten

Die Mehrkosten zur Kostenschätzung für die Zusatzflächen in der Sporthalle betragen in

der Summe ca. 175.000 EUR, also etwa 2.600 EURJe m2 bei 67 m2 zusätzlicher Nutzflä-

che.

Die Mehrkosten zur Kostenschätzung für die 45 m2 zusätzlicher Nutzfläche in den Außen-

sportflächen betragen ca. 60.000 EUR.

- Schulaufsichtliche Genehmigung

Der Förderantrag wurde mit diesen Zusatzflächen, sowie den dazugehörigen Begründun-

gen bereits durch das SG 21 eingereicht.



3.6

3.7

3.8

Eine Erhöhung der Fördermittel ist bei einer schulaufsichtlichen Genehmigung der be-
schriebenen Zusatzflächen nicht zu erwarten, da der Kostenrichtwert von maximal förder—

f'a'higen Baukosten von ca. 6.512.100 EUR bereits überschritten ist.

Schadstoffentsorqunq beim Abbruch

im Rahmen der Entwurfsplanung wurde auch die abzubrechende Sporthalle eingehender un-
tersucht. Dabei wurde besonders auf Problem- und Schadstoffe geachtet, die beim Abbruch
oder bei der Entsorgung einen Mehraufwand oder Mehrkosten verursachen.

Hierfür wurden die auffälligen Baustoffe einer labortechnischen Bewertung unterzogen.
Die Ergebnisse sind in die Kostenberechnung eingeflossen. Neben zusätzlich bekannt gewor-
denen Stoffen ist auffällig, dass vor allem die immer strengeren Vorschriften für die Beseiti-

gung von Abfallstoffen und die damit verbundenen scheinbar explodierenden Deponiekosten
zu erheblichen Mehrkosten führen. Gegenüber der Kostenschätzung sind dies ca. 240.000

EUR, so dass die Abbruchkosten mit ca. 700.000 EUR berechnet wurden.

Außenanlagen

In der Vorentwurfsplanung war nicht vorgesehen, die Flächen des kleinen Pausenhofs zwi-
schen dem Anbau der Schule und der Sporthalle zu erneuern. Aus zwei Gründen wurde dies

aber in der Entwurfsplanung notwendig.

Zum einen ist die Sporthalle in Bezug auf den Bestand auf ein höheres Geländeniveau gesetzt
worden. Die bestehende Sporthalle lag etwas niedriger als das Schulgebäude, hatte also ver-

setzte Ebenen. Dies war ohne Belang, da es keinen baulichen Anschluss zwischen Schule
und Sporthalle gab. Der Neubau hat diesen Anschluss aber. Durch die Planungsänderung
kann dieser Übergang höhengleich, also ohne Stufen oder eine Rampe ausgeführt werden.

Dies verursacht aber, dass auch die Höhen des angrenzenden kleinen Pausenhofes ange-
passt werden müssen.

Zum anderen war zu enNarten, dass der kleine Pausenhof durch die Bautätigkeit an der

Sporthalle derart in Mitleidenschaft gezogen wird, dass der Zustand nicht mehr vertretbar wä—

re. Selbst der nicht unmittelbare Baubetrieb der Sanierung der Schule hat bereits deutliche

Spuren hinterlassen.

Für die zusätzlichen Außenanlagen wurden Mehrkosten zur Kostenschätzung in Höhe von ca.

400.000 EUR berechnet.

Honorarkosten

Die Honorarkosten sind für die Kostenberechnung ebenso wie für die Kostenschätzung mit

pauschal 20% der berechneten Baukosten angenommen worden.
Durch die gestiegenen Baukosten ergibt sich auch ein prozentualer Anstieg der Honorarkos-

ten in Höhe von gerundet ca. 150.000 EUR.



4. aktuelle Gesamtkosten

4.1 Kostenfortschreibunq Schule / Kostenberechnunq Sporthalle:

Sanierung Schule Altbau ca. 13.900.000 EUR
Containerprovisorium zur Auslagerung ca. 1.200.000 EUR
Neubau Dreifach-Sporthalle ca. 7.750.000 EUR
Außenanlaqen mit Sportanlaqen ca. 2.300.000 EUR

Summe ca. 25.150.000 EUR

Gemeinsame Nebenkosten ca. 20% ca. 4.850.000 EUR

Gesamt ca. 30.000.000 EUR

4.2 Voraussichtliche Förderunq nach Art. 10 FAG

Für die Generalsanierung der Schule mit Ganztagsbetreuung liegt uns ein Förderbescheid mit

FAG-Fördermitteln in Höhe von 8.225.000 EUR vor.

Für den Bauabschnitt 2 (Neubau Dreifachsporthalle) sind Fördermittel in Höhe von ca.
3.450.000 € zu emarten. Insgesamt kann damit für die Gesamtmaßnahme eine FAG—

Förderung in Höhe von ca. 11.675.000 EUR erwartet werden.

5. Bauzeit

5.1 Sanierung Schule

Von März 2019 bis Anfang 2021

5.2 Neubau Sporthalle

lm Winter/ Frühjahr 2021 ist der Abbruch der bestehenden Halle geplant und im Sommer
2021 der Baubeginn des Neubaus. Die Fertigstellung ist für Anfang 2023 geplant.



Landkreis - Landratsamt
Amberg_Sulzbach

Beschlussvorlage
öffentlich D nichtöffenthch

Beschlussvorschlag

Der Neubau eines Dienstgebäudes zur Unterbringung

- des Sachgebiete informations- und Kommunikationstechnik
- der Führungsgruppe Katastrophenschutz
- für Mitarbeiter die im Homeoffice tätig sind und deren Anwesenheit zu bestimmten

Zeiten für den Dienstbetrieb erforderlich ist

wird genehmigt.

Nach Fertigstellung des Bürogebäudes ist der Parkplatz zu sanieren.

Die Baukosten für vorgenannte Baumaßnahme incl. der Sanierung des Parkplatzes belaufen sich nach

einer vom SG 24 erstellten Kostenschätzung auf ca. 4.700.000 EUR.

Der Landrat wird ermächtigt, die für die vorgenannte Maßnahme erforderlichen Planungsaufträge zu

erteilen.

Die Vemaltung wird beauftragt, die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsan-

sätze zur Deckung der im Vorlagebericht beschriebenen Kosten in den jeweiligen Haushaltsplänen des

Landkreises Amberg-Sulzbach bei HhSt. 06000.94600 zu veranschlagen.

Sachgebiet Datum

24 Hochbau / Energie— und Gebäudemanagement 09.04.2020

Dipl.-Ing. (FH) Hubert Saradeth

Betreff Anlagen

Neubau eines Dienstgeb'a'udes zur Unterbringung des Fachbereichs Pläne
lnformations- und Kommunikationstechnik (IUK) sowie der Führungsgruppe Kostenschätzung

Katastrophenschutz (FÜGK)

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstlmmen

1 . Ferienausschuss 27.04.2020 Ü E]
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VORLAGEBERICHT

1. Unterbringung Führungsgruppe Katastrophenschutz (FÜGK)

Derzeit ist für die Unterbringung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FÜGK) das 2. Stockwerk
im Gebäude 1 des Landratsamtes in Amberg, Schloßgraben 3, vorgesehen, nämlich die Büroräume
des Sachgebiets 72 Sicherheits-l Gewerbeangelegenheiten. lm Hinblick auf die momentane reguläre
Nutzung dieser Räume ergeben sich für die Nutzung als FüGK-Räume jedoch erhebliche Probleme:

Die Flächen, die dort für die FÜGK zur Verfügung stünden, sind größenmäßig sehr knapp bemessen
und auch das Arbeiten in der FüGK ist aufgrund der räumlichen Aufteilung in viele kleine Büroräume

schwierig. So müssen beispielsweise Lagebesprechungen am Flur abgehalten werden, da kein aus-
reichend großer Raum zur Nutzung durch mehrere Personen zur Verfügung steht. Auf dem Flur kann

jedoch nicht auf Materialien, wie z. B. die für eine Lagebesprechung erforderliche Lagekarte (befindet
sich in einem separaten Zimmer), zurückgegriffen werden. Außerdem können hier nicht regelmäßig
die erforderliche IuK-Technik incl. Telefongeräte in ausreichender Anzahl vorgehalten werden; diese
müssen bei Bedarf erst zeitaufwendig durch EDV-Mitarbeiter aufgebaut und eingerichtet werden. Das
Arbeiten in der FüGK ist daher im Ernstfall gerade zu Beginn eines Einsatzes nur eingeschränkt mög-
lich. Hinzu kommt, dass hier derzeit auch keine Notstromversorgung besteht; eine entsprechende
Stromversorgung ist aber gerade im Katastrophenfall für das Arbeiten in der FüGK unerlässlich (Tele-
fon, EDV, Funk, Fax, Heizung, Licht usw.). Gerade weil das Thema Stromausfall in den letzten Jah-
ren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist es zwingend erforderlich, die FüGK-Räume mit ei-

ner Notstromversorgung auszurüsten. Vor allem aber sind unter den derzeitigen räumlichen Bedin—

gungen regelmäßige Ubungen während der üblichen Arbeitszeiten aktuell nicht möglich. Die Büro-

räume werden von den Mitarbeitern verschiedener Sachgebiete besetzt und können deshalb tags-
über für Ubungszwecke nicht zur__\/erfügung stehen, zumal im Sachgebiet 72 auch regelmäßig Partei-

verkehr stattfindet. Für EPSweb-Ubungen (EDV-System) kann zwar der (derzeitig ebenfalls nur provi-
sorisch eingerichtete) EDV-Schulungsraum im Landratsamt genutzt werden, jedoch gibt es auch da-

bei große Einschränkungen, da hier die erforderliche spezifische Ausstattung nicht in vollem Umfang

eingebunden werden kann.

2. Unterbringung Fachbereich lnformations- und Kommunikationstechnik

Die EDV-Abteilung ist nahezu ein Hochsicherheitstrakt im Dienstgebäude (deshalb auch die Zu-

gangseinschränkungen auf dem Flur) und benötigt vor allem auch eine entsprechende technische

Versorgung. Dies lässt sich in einem Neubau besser, leichter und letztlich auch wirtschaftlicher ge—

währleisten, als am derzeitigen Standort in einem denkmalgeschützten Altbau. Die Schaffung von

Räumen zur Auslagerung der EDV-Abteilung des Landratsamtes drängt sich deshalb bereits aus die-

ser Sichtwarte nahezu förmlich auf. Hinzu kommt, dass die EDV nach wie vor eine Wachstumsbran-
che ist. Der derzeitige Personalstand in der luK-Abteilung des Landratsamtes beläuft sich auf 8 Mitar-

beiter und 1 Auszubildenden; die Tendenz ist steigend. Die Unterbringung erfolgt z. Zt. in 5 Büros. Zu

bedenken ist auch, dass die IuK-Abteilung neben den Büros auch einen Werkstattraum, einen Lager-
raum und natürlich Serverraum benötigt. Hinzu kommen auch noch die Erfordernisse für Bespre-
chungsmöglichkeiten, für interne Beratungen ebenso, wie für Gespräche mit Dritten. Die derzeit be-

stehenden Raumkapazitäten sind heute bereits jetzt mehr als ausgeschöpft; als Lagerflächen werden

z. B. bereits Flächen im Haus abseits der eigentlichen luK-Abteilung, die als Büroflächen nicht ge-
nutzt werden können, verwendet; insbesondere aber gibt es im Raumtrakt der luK-Abteilung keinen

Platz mehr für evtl. weiteres Personal, mit dem in Zukunft aber gerechnet werden muss.

Mit der Auslagerung der EDV würden im Dienstgebäude Schloßgraben 4 Büros frei (1 Büro müsste

für die EDV für entsprechende Arbeiten an der Dienststelle Schloßgraben/Zeughaus verbleiben). Mit

den 4 frei werdenden Büros könnten die räumlichen Notstände der Arbeitsbereiche, die auf diesem

Stockwerk untergebracht sind, entzerrt werden (Regionalmanagement, Personalamt, Kämmerei (zu-
sätzliches Personal wg. der Mehrwertsteuer—Thematik).



Hinzu kommen die ständig gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz, die IT-Sicherheit und der
zu erwartende weitere Ausbau mobiler Lösungen für den Dienstgebrauch (Tablet, Smartphone). Auch
die Arbeit in/mit den politischen Gremien wird zunehmend digitaler werden. Dies alles schlägt sich im

(künftigen) Personalbedarf einer EDV-Abteilung nieder, der räumlich auch untergebracht werden
muss. irn Gebäudetrakt, in dem die EDV-Abteilung derzeit untergebracht ist, gibt es keine Emeite-
rungsmöglichkeiten mehr. In einem Neubau sollten deshalb gleich ein paar Räume mehr vorgesehen
werden, als derzeit für die Belegung erforderlich ist; evtl. wäre es sogar mit anzudenken, dort auch
einmal das für die lnformationssicherheit zuständige Personal bzw. den Verantwortlichen für den Da-
tenschutz mit unterzubringen.

Ein überaus sinnvoller Synergieeffekt würde sich bei einem Neubau durch die Verbindung mit einem

Raum für die Führungsgruppe Katastrophenschutz und die EDV-Schulungen im Hause ergeben,
denn dieser Führungsgruppen-Raum wäre ohnehin ständig mit PC’s ausgestattet und einsatzbereit
und könnte somit optimal auch für die EDV_-_Schulungen im Hause genutzt werden, die regelmäßig
stattfinden (müssen), nachdem es ständig Anderungen bei den Programmen gibt bzw. neue Verfah—

ren eingeführt werden, die für die Anwender Schulungen erfordern. Das wäre eine sehr effektive Lö-

sung, zumal dann auch gleich die luK-Abteilung im gleichen Dienstgebäude ansässig ist.

3. Temporäre Arbeitsplätze für Homeoffice-Mitarbeiter

Für Mitarbeiter die künftig zuhause arbeiten, muss die Möglichkeit bestehen, dass sie ihre Software

auf den neuesten Stand bringen können oder sonstige Tätigkeiten wahrnehmen, die sich nicht von

zuhause aus erledigen lassen. Hierfür werden 4 Büros mitjeweils 3 Arbeitsplätzen geschaffen. Die
Nähe zum Fachbereich luK ist hier von Vorteil.

Den Mitarbeitern werden absperrbare Rollcontainer zur Verfügung gestellt, in denen Sie ihre dienstli-

chen Sachen aufbewahren. Bei Bedarf setzen sie sich an einen freien Arbeitsplatz und erledigen dort

ihre dienstlichen Aufgaben. Die vier Räume werden EDV-mäßig so ausgestattet, dass sich die Be-

diensteten mit ihren Laptops jederzeit ins Intranet einloggen können.

Für Mitarbeiter im Homeoffice-Programm werden in ihren Sachgebieten keine Büroräume mehr vor-

gehalten.

4. Vorentwurfsplanung

Die Vorentwurfsplanung mit der daraus resultierender Kostenschätzung wurde vom Sachgebiet 24

Hochbau / Energie- und Gebäudemanagement erstellt.

Lage des Gebäudes

Auf dem Parkplatz gegenüber des Dienstgebäudes Adalbert-Stifter-Str. in Amberg, der im Besitz des

Landkreises ist, soll ein voll unterkellerter zweigeschossiger (E + 1) längs gestreckter Baukörper ent-

stehen. Siehe hierzu beigefügter Lageplan.

Baubeschreibung

Die Kelleraußenwände und tragenden lnnenwände sowie das Treppenhaus mit Aufzug werden in

Massivbauweise errichtet. Um auch den Keller möglichst flexibel zu gestalten werden die nichttragen-

den Trennwände in Gipskartonbauweise erstellt.

Synergieeffekt: Hausinterne EDV-Schulmgm im FüGK-Raum (Qgppe|m£zungj



Das EG und das 1. OG wird in Holzrahmenbauweise ausgeführt. Um dies wirtschaftlich zu realisieren
wurden die Grundrisse in der Vorentwurfsplanung einem strengen Raster untergeordnet.
Dies erspart bei der Fertigung der Elemente Material und Zeit und somit auch Kosten.

Die Wand— und Deckenelemente können in dafür ausgerichteten Zimmererbetrieben, von denen auch
im Landkreis Amberg-Sulzbach einige ansässig sind, vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wer-
den. Diese Bauweise ermöglicht einen zügigen Bauablauf.

Die Leitungsführung für Heizung, Lüftung und Sanitär sowie die Trassenführung der Elektroinstallatio-
nen erfolgt in einer abgehängten Decke. Somit ist eine Nachrüstung jederzeit möglich und die Flexibi-
lität bei einer Nutzungsänderung gewährleistet.

Die hoch wärmegedämmte Außenfassade erlaubt den Einsatz einer Luftwärmepumpe. Für die daraus
resultierende Flächenheizung werden Deckenstrahlplatten montiert. Die erforderliche Energie hierfür

wird größten Teils von einer auf dem Dach montierten nach Süd-West ausgerichteten Photovoltaikan-

lage produziert. Für den sommerlichen Wärmeschutz wird die vor genannte Luftwärmepumpe auch
zur stillen Gebäudekühlung eingesetzt, da die Pumpe nicht nur zum Heizen sondern auch zum Küh-
len verwendet werden kann. Dies gewährleistet eine Absenkung der lnnentemperatur um ca. 6 °C ge-
genüber der Außentemperatur. Die nötige Energie wird hier komplett von der PV-Anlage geliefert. In

Anbetracht der zu erwartenden Klimaerwärmung wird die zentralen Lüftungsanlage zusätzlich für ein

Erweiterungsmodul für eine nachzurüstende Klimaanlage vorgerüstet.

Das erforderliche Notstromaggregat für die FÜGK wird in einem Technikraum im Keller aufgestellt und
im Bedarfsfall mit Diesel betrieben. Das Aggregat wird so ausgelegt, dass das ganze Gebäude für ei-

nen längeren Zeitraum mit Energie versorgt werden kann.

Okologie

Der Baustoff Holz ist ein natürlicher, nachwachsender, COZ-neuraler Baustoff und passt somit gut
in das Leitbild des Landkreises.

Baukosten

Die Baukosten incl. Sanierung des Parkplatzes belaufen sich ca. auf 4.700.000 EUR.
Siehe hierzu beigefügte Kostenschätzung.

Forderung

Da es sich um den Neubau eines Dienstgebäudes handelt ist derzeit nicht mit einer üppigen Förde-

rung zu rechen. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung mit daraus resultierender Kostenberech-

nung werden die Fördermöglichkeiten ausführlich geprüft und bei der Vorstellung der Baumaßnahme
in einer Sitzung des Bau- und Planungsausschusses dargelegt.

Bauzeü

Als erstes ist bei der Stadt Amberg eine Bauvoranfrage einzureichen.
Für die Architektenleistungen ist ein VgV—Verfahren durchzuführen.
Für alle weiteren an der Planung Beteiligten reicht eine Angebotseinholung ohne VgV—Verfahren.

Geplanter Baubeginn: 07/2021
Fertigstellung Gebäude: 07/2022
Fertigstellung Außenanlagen: 12/2022
Bezug: 01/2023
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Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12, Gebäude und raumbildende Ausbauten

Kostengliederung 2. Ebene

Kostenschätzung LPH 2 VORPLANUNG

Beträge brutto

Name: Anschrift: Tel.:

. Landkreis Schlossgraben 3 09621-39512
Bauherr(m) Amberg-Sulzbach 92224 Amberg Fax:

@ Errichtung [] Änderung D Nutzungsänderung [] Abbruch

Bauvorhaben Vorhaben: Neubau eines Dienstbebäudes zur Unterbringung des Sachgebiet
Informations- und Kommunikationstechni sowie der FOGK

Gemeinde/Stadt 0rtstelil$tadtteil

8 d u k
92224 Amberg

augrun St c
Gemarkung Flur-Nr. Straße,Haus—Nr.!Fiurstück-Nr.

Amberg 1479/1 Adalbert-Stifter-Strasse
Name: Anschrift: Tel.:

Entwurfs- Dipl.-lng.(FH) Beethovenstraße 7 09521'39512

verfasser(ln) Hubert Saradeth 92224 Amberg
Fax:

Mr , _ _ ‚Kostengruppen i Einzelkosten Summe

100 _Gämdstück .

110 Grundstückswert

120 Grundstücksnebenkosten

130 Freimachen

200 Herrichten und Erschlleßen 10.000,00

210 Herrichten

220 Öffentliche Erschiießung

230 Nichtöffentliche Erschließung € 10.000,00

240 Ausgleichsabgaben
250 Übergangsmaßnahmen

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.277.610‚00

310 Baugrube € 43.240,00

320 Gründung € 252470,00

330 Außenwände € 773.640‚00

340 Innenwände € 414.130,00

350 Decken € 386.820‚00

360 Dächer € 268.500,00

370 Baukonstruktive Einbauten € 34.140,00

390 Sonsflge Maßnahmen für Baukonstruktionen € 104.670,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1,080.590,00

410 Abwasser—, Wasser-, Gasanlagen € 86.240,00

420 Wärmeversorgungsanlagen € 233.780,00

430 Lufttechnlsche Anlagen € 163.130,00

440 Starkstromanlagen € 309.630,00

450 Fernmelde— und informationstechnische Anlagen € 128.840,00

460 Förderanlagen € 60.000,00

470 Nutzungsspezifische Anlagen € 20.000,00

480 Gebäudeautomatlon € 68.580,00

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen € 10.390,00

Übertrag auf Blatt 2 3.368.200‚00



Übertrag von Blatt 1

2. Kostengliederung - 1. und 2. Ebene, Fortsetzung

3. Zusammenstellung - Kostengliederung 1. Ebene

4. Aufgestellt
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€ 3.368.200‚00

Geländeflächen

Kostengruppen Elnzelkosten

520 Befestigte Flächen € 462.000,00
L

l——

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen
_T 41

540 T Technische Anlagen in Außenanlagen _1
550,1 Einbauten in Außenanlagen +
560 Wasserflächen

Pflanz- und Saatflächen

Sonstlge Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Ausstattung
620 Kunstwerke

}

n '|

700 Baunehenkosten € 729.304,00

710 Bauherrenaufgaben

720 Vorbereitung der Objektplanung
‘—

VgV-Verfahren
€ 5.000,00 __,

730 L_ Architekten- und lngenleurlelstungen .T_
fionorar Architekt € 301.160,00 _]
Honorar Statik € 94.480,00

Honorar HLS € 110.890,00
‘—

Honorar Elektro € 94.050,00

LH_onorar
Aufzug € 17,270,00

__ Jl;lonorar Küchen l_€ 7.230,00

rljonorar
Gebäudeaut. € 22.460,00L A|

Jonorar Verkehrsanlagen *_
€ 49.764,00

Honorar SIGeK0 €
8.000,00‘ _l

Honorar Wärmeschutz ’_[ € 7.000,00

740 Gutachten und Beratung _ L _!
Bodengut.

€ 5.000,00

750 Künstlerische Leistungen ] J
76_fli Finanzierungskosten

770 Allgemeine Baunebenkosten '—€ 5.000,00 1
790 [ Sonstige Baunebenkosten “L € 2.000,00

l—

Summe

50 Außen 462.000,

51

570

590

610

Gesamt € 4.559.504,00

Grundstück
Herrichten und Erschließung
Bauwerk - Baukonstruktionen
Bauwerk - Technische Anlagen

Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Baunebenkosten

Kostengruppen

10.000,00
2.277.610.00
1.080.590,00

462.000‚00

729.304‚00

€ 4.559.504,00

Summe

100

200
30
400

700
Ge

Amberg 12.03.2020 Dip_l.-lng.;FH) H. Saradeth

(Ort) (Datum) (Aufsteller)
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Landkreis - Landratsamt
Amberg_smzbach Beschlussvorlage

® öffentlich Ü nichtöffentlich

® Beschlussvorschlag I:] Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Die Stadt Auerbach erhält für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwil-

lige Feuerwehr Michelfeld einen Zuschuss in Höhe von 35 V.H. der staatlichen Festbetragsförderung
für dieses Fahrzeug.
Nach derzeitigem Planungsstand ergibt sich unter Zugrundelegung des derzeit gültigen staatlichen

Festbetrages von 73.500 € ein Zuschuss in Höhe von 25.725 €.

Das Fahrzeug ist für den überörtlichen Einsatz bestimmt.
Die Bindungsfrist wird, wie bei der staatlichen Förderung, auf 20 Jahre festgesetzt.

Der Betrag steht bei der Haushaltsstelle 13000.98200 im Kreishaushalt 2020 zur Verfügung und kann

nach Vorliegen der allgemeinen Förderbedingungen (Auslieferung des Fahrzeuges, Vorlage des Be-

willigungs-‚ Auszahlungsbescheides der Regierung d. Oberpfalz, sowie des Vemendungsnachweises
mit den Vermerken der Regierung der Oberpfalz) und nach Rechtskraft der Haushaltssatzung 2020 als

Zuschuss ausbezahlt werden. Sollte der Zuschuss vor dem Rechnungsabschluss des betreffenden

Jahres aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht ausgezahlt werden können, ist bei der Haushaltsstelle

13000.98200 ein entsprechender Haushaltsausgaberest zu bilden.

Vorlagebericht
Der Kreistag beschloss am 24.10.2011 die Neuregelung der Förderung des Feuerlöschwesens ab

01.11.2011. Danach erhalten die Gemeinden für die in der Zusammenstellung „Feuerlöschfahrzeuge
mit überörtlicher Bedeutung“ enthaltenen Neu— bzw. Ersatzbeschaffungen einen Zuschuss in Höhe

von 35 v.H. der staatlichen Festbeträge nach den Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien des Freistaates

Bayern.

Sachgebiet - Sachbearbeiter

21 — Oberverwaltungsrat Anton Weber, Verwaltungsfachwirt Richard Hübner

Datum

09.04.2020

Betreff

Förderung des Feuerlöschwesens;
Zuschuss an die Stadt Auerbach für die Beschaffung eines Lösch-

gruppenfahrzeuges (LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Michelfeld

Anlagen

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstimmen

1. Ferienausschuss 27.04.2020 ? Ü Ü
2' [] Ü



Die Stadt Auerbach beantragte am 14.08.2019 zur Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges
(LF 10) für die Freiwillige Feuerwehr Micheifeid einen entsprechenden Zuschuss vom Landkreis

Amberg-Sulzbach. In der o. g. Zusammenstellung ist unter Nr. 7 ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10)
enthalten.

Bei einer staatlichen Förderung in Höhe von derzeit 73.500 € errechnet sich für den Landkreis ein

Zuschuss von 25.725 €.

Mit Zustimmung des Kreisausschusses und dem Vorliegen der allgemeinen Förderbedingungen (Vor-
lage des Bewilligungs-‚ Auszahlungsbescheides der Regierung der Oberpfalz und des Verwendungs-
nachweises mit den Vermerken der Regierung) kann der Landkreiszuschuss nach Rechtskraft der

Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 25.725 € ausbezahlt werden. Diese Mittel stehen im Haushalt
2020 bei der HhSt. 13000.98200 zur Verfügung und sollten bei evtl. zum Rechnungsabschluss 2020
noch fehlenden Unterlagen als Haushaltsausgaberest 2020 in das neue Haushaltsjahr übertragen wer-
den.
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Landkreis - Landratsamt
Amberg_3ulzbach Beschlussvorlage

® öffentlich Ü nichtöffentlich

® Beschlussvorschlag Ü Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Die Gemeinde Birgland erhält für die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die

Freiwillige Feuerwehr Fürnried einen Zuschuss in Höhe von 35 V.H. der derzeit gültigen staatlichen

Festbetragsförderung für dieses Fahrzeug.
Nach derzeitigem Planungsstand ergibt sich unter Zugrundelegung des staatlichen Festbetrages von

51.500 € ein Zuschuss in Höhe von 18.025 €.
'

Das Fahrzeug ist für den überörtlichen Einsatz bestimmt.
Die Bindungsfrist wird, wie bei der staatlichen Förderung, auf 20 Jahre festgesetzt.

Der Betrag steht bei der Haushaltsstelle 13000.98200 im Kreishaushalt 2020 zur Verfügung und kann

nach Vorliegen der allgemeinen Förderbedingungen (Auslieferung des. Fahrzeuges, Vorlage des Be—

willigungs-‚ Auszahlungsbescheides der Regierung d. Oberpfalz, sowie des Verwendungsnachweises
mit den Vermerken der Regierung der Oberpfalz) und nach Rechtskraft der Haushaltssatzung 2020

als Zuschuss ausbezahlt werden. Sollte der Zuschuss vor dem Rechnungsabschluss des betreffen-

den Jahres aufgrund fehlender Unterlagen noch nicht ausgezahlt werden können, ist bei der Haus-

haltsstelle 13000.98200 ein entsprechender Haushaltsausgaberest zu bilden.

Vorlagebericht
Der Kreistag beschloss am 24.10.2011 die Neuregelung der Förderung des Feuerlöschwesens ab

01.11.2011. Danach erhalten die Gemeinden für die in der Zusammenstellung „Feuerlöschfahrzeuge
mit überörtlicher Bedeutung“ enthaltenen Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen einen Zuschuss in Höhe

von 35 V.H. der staatlichen Festbeträge nach den Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien des Freistaates

Bayern. Als Alternative zu den konkret für die Gemeinden in der Zusammenstellung „Feuerlöschfahr-

zeuge mit überörtlicher Bedeutung" beschriebenen Löschgruppenfahrzeuge LF 10 oder Hilfeleis-

Sachgebiet - Sachbearbeiter Datum

21 — Oberverwaltungsrat Anton Weber, Verwaltungsfachwirt Richard Hübner 09.04.2020

Betreff Anlagen

Förderung des Feuerlöschwesens;
Zuschuss an die Gemeinde Birgland für die Beschaffung eines Mittleren

Löschfahrzeuges (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Fürnried
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tungslöschfahrzeuge HLF 10 (Sollstand) wird auch die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges
MLF vom Landkreis bezuschusst. Die Höhe des Zuschusses für das MLF beträgt ebenfalls 35 V.H.

der staatlichen Festbeträge nach den Feuemehr-Zuwendungsrichtlinien des Freistaates Bayern in

der jeweils geltenden Fassung. Das MLF wird vom Landkreis aber nicht zusätzlich zum LF 10 oder

HLF 10 bezuschusst.

Die Gemeinde Birgland beantragte am 05.11.2018 zur Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeuges

(MLF) für die Freiwillige Feuemehr Fürnried einen entsprechenden Zuschuss vom Landkreis Am—

berg—Sulzbach. In der o. g. Zusammenstellung ist unter Nr. 8 ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 bzw.

als Alternative das Mittlere Löschfahrzeug MLF enthalten.

Bei einer staatlichen Förderung in Höhe von derzeit 51.500 € errechnet sich für den Landkreis ein

Zuschuss von 18.025 €.

Mit Zustimmung des Kreisausschusses und dem Vorliegen der allgemeinen Förderbedingungen (Vor-

lage des Bewilligungs-‚ Auszahlungsbescheides der Regierung der Oberpfalz und des Vemendungs-
nachweises mit den Vermerken der Regierung) kann der Landkreiszuschuss nach Rechtskraft der

Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 18.025 € ausbezahlt werden. Diese Mittel stehen im Haushalt

2020 bei der HhSt. 13000.98200 zur Verfügung und sollten bei evtl. zum Rechnungsabschluss 2020

noch fehlenden Unterlagen als Haushaltsausgaberest 2020 in das neue Haushaltsjahr übertragen

werden.
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>X4 öffentlich Ü nichtöffentlich

® Beschlussvorschlag Ü Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Die Stadt Vilseck erhält für die Beschaffung einer neuen Ölsperre für die Freiwillige Feuerwehr

Schlicht einen Zuschuss in Höhe von 1.362,91 €.
Die Olsperre ist für den landkreisweiten Einsatz bestimmt.
Die Bindungsfrist wird, wie bei der staatlichen Förderung, auf 20 Jahre festgesetzt.

Vorlagebericht

Der Kreistag beschloss am 24.10.2011 die Neuregelung der Förderung des Feuerlöschwesens ab

01.11.2011. Danach erhalten die Gemeinden für die in der Zusammenstellung „Fahrzeuge und Ge-
räte für den landkreisweiten Einsatz“ enthaltenen Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen (Anlage 2) einen

Zuschuss in Höhe der nicht durch sonstige Zuschüsse und einem Gemeindeanteil von 35 V.H. ge-
deckten Kosten.
Mit den erforderlichen Unterlagen beantragte die Stadt Vilseck am 29.01.2020 die Auszahlung des
Zuschusses für die bereits in Dienst gestellte Ölsperre für die Freiwillige Feuerwehr Schlicht. Die OI-

sperre ist in der o. g. Zusammenstellung unter Nr. 27 erfasst und ersetzt die bisherige 0lsperre aus

dem Jahre 1980.
Der Zuschuss des Landkreises errechnet sich wie folgt:
Gesamtkosten 2.096,78 €

abzügl. Staatszuschuss 0,00 €

abzügl. Eigenanteil der Stadt Vilseck (35 V.H. aus 2.096,78 €) 733,87 € = 733,87 €

Zuschuss des Landkreises (= 65 %): 1.362,91 €

Dieser Betrag steht bei der Haushaltsstelie 13000.98200 zur Verfügung und kann nach Rechtskraft

der Haushaltssatzung 2020 ausbezahlt werden.

Sachgebiet - Sachbearbeiter
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Förderung des Feuerlöschwesens;
Zuschuss an die Stadt Vilseck für die Beschaffung einer
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